Erläuterungen zu den Themenkomplexen „Fallmanagement/Wirksamkeitskontrolle/Partizipation/Koordinierungsfunktion

1.
Fallmanagement
Für die Steuerung in der Eingliederungshilfe ist es von zentraler Bedeutung, ein Verfahren zu realisieren, das den behinderten Menschen als Experten in eigener Sache einbezieht sowie seine Situation ganzheitlich erfasst. Unter Fallmanagement ist ein Verfahren zu verstehen, das sich, basierend auf dem Dialog zwischen Sozialhilfeträger und dem Menschen mit Behinderung, am individuellen Bedarf orientiert und die Leistungen unter ziel- und wirkungsorientierten Gesichtspunkten aktiv und qualitativ hochwertig steuert.
Das Fallmanagement soll insbesondere erfassen
· die persönliche Situation der leistungsberechtigten Person;

· die bei der leistungsberechtigten Person und ihrem Umfeld vorhandenen Selbsthilfepotenziale;

· mögliche Leistungsansprüche auch außerhalb des SGB XII und deren Geltendmachung;

· den sozialhilferechtlichen Teilhabebedarf, insbesondere in den Lebensbereichen Wohnen, Schule, Ausbildung, Arbeiten und Mobilität;

· die zur Bedarfsdeckung notwendigen Leistungen unter Berücksichtigung einer möglichst selbständigen Lebensführung und einer möglichst effizienten Leistungsgewährung;

· die zu erreichenden Ziele.

Im Rahmen  des Fallmanagements werden in einem weiteren Schritt die Wirkungen des Leistungsgeschehens und das Erreichen der im Gesamtplan vereinbarten Ziele überprüft und schreibt letztere fort.
Die im Vorschlagspapier verwendeten Begriffe „Fallmanagement“ und „Teilhabemanagement“ sind gleichzusetzen. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird der Begriff "Fallmanagement" gewählt. Der Begriff „Teilhabemanagement“ sollte verdeutlichen, dass es in der Eingliederungshilfe um die Behinderung mit ihren Auswirkungen auf den Menschen, um ein an den persönlichen Bedürfnissen und Potenzialen des Menschen mit Behinderungen ausgerichtetes Hilfekonzept geht, mit dem Ziel, die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe des Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.
2.
Harmonisierung unterschiedlicher Begriffsdefinitionen im Bereich der Leistungssteuerung
Im Bereich der Steuerung von Leistungen Einzelner werden im SGB XII und in angrenzenden Rechtsgebieten (z. B. SGB VIII, SGB XI) je nach Komplexität der Bedarfssituation unterschiedliche Begriffe verwendet (Leistungsabsprache und Förderplan in § 12 SGB XII, Gesamtplan in § 58 SGB XII, Eingliederungsplan in § 3 WVO, Hilfeplan in § 36 SGB VIII bezogen auf die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Versorgungsplan in § 7a SGB XI).

Nach Auffassung der Länder sollten die unterschiedlichen Begriffe im SGB XII harmonisiert und inhaltlich konkretisiert werden. Bei der Erstellung eines Gesamtplanes als wesentliches Steuerungsinstrument im Bereich des SGB XII sind der Hilfeplan bzw. der Versorgungsplan anderer Sozialleistungsträger mit einzubeziehen.
3. Koordinierungsfunktion

Bei Leistungsansprüchen, von denen unterschiedliche Sozialleistungsträger betroffen sind, ist für den Menschen mit Behinderungen Klarheit über Zuständigkeiten und Verantwortlichkeit zu schaffen. Die bisherigen Erfahrungen in der Verwaltungspraxis zeigen, dass die mit den Regelungen in §§ 10, 22 und 23 SGB IX verfolgten Ziele nicht bzw. nur ansatzweise erreicht werden. Denkbar wäre aus Sicht der Länder deshalb die Einfügung einer speziellen Koordinierungsregelung im SGB XII, mit einer entsprechenden Verpflichtung des Trägers der Sozialhilfe mit einer entsprechenden Verpflichtung des Trägers der Sozialhilfe. 
4. Partizipation

Der Erfolg der Leistungserbringung hängt unmittelbar davon ab, wie vernetzt und zielgerichtet die Zusammenarbeit der Beteiligten erfolgt. Die Beteiligung des Menschen mit Behinderungen bei der Bedarfsermittlung bzw. -feststellung und der Gestaltung des Leistungsgeschehens ist deshalb dem Verfahren des Fallmanagements immanent. Der Gesamtplan ist im Dialog mit dem behinderten Menschen zu erstellen und fortzuschreiben. Die persönlichen Wünsche und Vorstellungen des Menschen mit Behinderungen hinsichtlich der Gestaltung des Leistungsgeschehens sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 9 SGB XII und § 9 SGB IX) zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind - und dieses gilt sowohl für die Erstvereinbarung wie auch für die Vereinbarung über die Fortschreibung - auch die Angehörigen des Menschen mit Behinderungen und die Leistungserbringer sowie gegebenenfalls sonstige Dritte mit einzubeziehen. Darüber hinaus sind - - auch die Angehörigen des Menschen mit Behinderungen So können die Angehörigen z.B. die Beschreibung der Lebenssituation des Menschen mit Behinderungen und des individuellen Teilhabebedarfs mit wertvollen Hinweisen unterstützen und wichtige Hinweise zu dessen Fähigkeiten und Ressourcen geben. Die Leistungserbringer sind für die konkrete Umsetzung der vereinbarten Ziele verantwortlich.
5.
Wirksamkeitskontrolle

Im Rahmen des Fallmanagements sind die Wirkungen des Leistungsgeschehens zu überprüfen und im Dialog mit dem Menschen mit Behinderungen und ggf. unter Einbeziehung der Dienste, die die Leistungen erbringen, zu bewerten (Wirksamkeitskontrolle auf der Einzelfallebene). Darüber hinaus ist die Überprüfung der Wirksamkeit der erbrachten Fachleistungen gesetzlich in den Vorschriften der §§ 75 ff. SGB XII zu verankern (Wirksamkeitskontrolle auf der Vertragsrechtsebene).
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